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Kreis Lippe 
 
291 21. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 21. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 17.07.2013, um 15.30 Uhr 
 

im Feuerwehrausbildungszentrum des Kreises Lippe, 
Blomberger Weg 60, 32657 Lemgo, 

 
Raum Köterberg 

 
statt. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 21.06.2013 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Stadt Blomberg 
 
292 2. Änderung der Satzung gem. § 34 Abs. 4 

Nr. 3 BauGB für den Ortsteil Mossenberg, hier: 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Ausle-
gung  

 
Der zuständige Fachausschuss für Bauen und Umwelt der 
Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2013 die 
Änderung der Satzung für den Ortsteil Mossenberg, Teilbe-
reich Bauerntor, beschlossen.  
 
Die Änderung erstreckt sich über Teilbereiche der Flurstü-
cke 58, 88 und 93 der Flur 4 in der Gemarkung Mossen-
berg-Wöhren.  
 
In derselben Sitzung wurde beschlossen, das erforderliche 
Beteiligungsverfahren durchzuführen. 
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB bekannt gemacht, dass der Entwurf zur Auf-
stellung der Satzung einschließlich Begründung in der Zeit 
vom 
 
18. Juli bis zum 19. August 2013 (einschl.) 
 
im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der 
Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. OG, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht ausliegt. 
 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen zu dem 
Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Die Lage des Plangebietes ist dem beigefügten Über-
sichtsplan zu entnehmen. 
 
Blomberg, den 25. Juni 2013 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Stadt Detmold 
 
293 Aufstellung des Bebauungsplanes 

18-32 „Hünenweg/Germanenweg“, (beschleu-
nigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, Germa-
nenweg und Maiweg 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 05.06.2013 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 18-32 „Hünenweg/Germanenweg“, 

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, 

Germanenweg und Maiweg 
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des 
Publikumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, 
der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 126, 
Hintergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur 
Planung abgeben. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 (1) BauGB wird abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 05.06.2013 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 18-32 „Hünenweg/Germanenweg“, 

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Hünenweg, 

Germanenweg und Maiweg 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 26.06.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Gemeinde Extertal 
 
294 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung der Gemeinde Extertal vom 
27.11.1991 in der Fassung der 9. Änderungs-
satzung vom 17.06.2013 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert 
durch Artikel I des Gesetzes vom 30.06.2009 
(GV.NRW.S.380) hat der Rat der Gemeinde Extertal in sei-
ner Sitzung am 23.05.2013 folgende 9. Satzung zur Ände-
rung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Extertal vom 27.11.1991 be-
schlossen: 
 
§ 10  
Abs. 2, Sätze 9 bis 27, werden wie folgt neu gefasst: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die 
auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanalnetz zugeführt werden. Der Nachweis der Was-
serschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ord-
nungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrich-
tung zu führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 
14 i. V. m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion 
sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-
mengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden 
die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht an-
erkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachtens bezogen auf seine Wasserschwundmengen 
den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom 
zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. 
Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Da-
tums findet eine Berücksichtigung der Wasser-
schwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt 
der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag 
oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgen-
den Montag. 
 
§ 15  
wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt insoweit die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Extertal 
vom 27.11.1991 in der Fassung der 8. Änderungssatzung 
vom 26.04.2012 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
 Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FG I.3 - Wirtschaftsbetriebe 
AZ.: I.3 - Fr/Km 
 
32699 Extertal, 17.06.2013 
 
 
gez. 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
295 Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die 

Jahre 2013 und 2014 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 
474), hat der Rat der Gemeinde Extertal am 11. Juni 2013 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 
(Doppelhaushalt), der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und ent-
stehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 2013 2014 
dem Gesamtbetrag der 
Erträge auf 19.133.600 € 21.222.340 € 
dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 20.990.446 € 20.844.777 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit auf 17.479.563 € 19.578.857 € 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit auf 19.031.626 € 19.003.411 € 
dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 2.632.780 € 2.422.434 € 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 3.004.213 € 2.078.298 € 
dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 300.000 € 0 € 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 422.500 € 395.500 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag zweckgebundener Kredite, deren Auf-
nahme für Investitionen im Bereich der Straßenbeleuch-
tung erforderlich ist, wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 
 2013 2014 
 1.856.846 € 0 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
 2013 2014 
 15.000.000 € 15.000.000 € 
festgesetzt. 
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§ 6 

(nachrichtlich) 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für die 
Haushaltsjahre 2013 ff. wie folgt festgesetzt: 
 2013  2014 
1. Grundsteuern 
    a) für die land- und forst- 
        wirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A) 230 v.H. 250 v.H. 
    b) für die Grundstücke 
        (Grundsteuer B) 455 v.H. 495 v.H. 
2. Gewerbesteuer 450 v.H. 450 v.H. 
 

§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalt-
sausgleich im Jahre 2014 unter Einbeziehung der Fehlbe-
träge der Vorjahre wieder hergestellt. Die im Haushaltssi-
cherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 
 

§ 8 
Budgets und Deckungsfähigkeit 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 
GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der 
einzelnen Produkte/Produktgruppen, mit Ausnahme  
     der Verfügungsmittel 
     der Kosten der Personalbewirtschaftung 
     nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanziel- 
     le Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen 
     etc.) 
jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere 
Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO beste-
hen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit. 
Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlun-
gen innerhalb kostenrechnender Einrichtungen werden zu 
jeweils gesonderten Budgets verbunden. 
Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und 
die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung 
verbindlich. 
Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des 
Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den „Pro-
duktsachkonten“. 
Gegenseitig deckungsfähig sind Aufwendungen und Aus-
zahlungen innerhalb eines Deckungskreises. 
 
Deckungskreise sind Produktsachkonten in folgenden 
Sachkonten: 
50… Personalaufwendungen (produktübergreifend) 
521… Unterhaltung der Grundstücke und Instandhal- 
 tung des Infrastrukturvermögens 
524… Bewirtschaftung der Grundstücke und des In- 
 frastrukturvermögens 
5339… Sonstige Soziale Leistungen 
Aus 53… Umlagen aufgrund gesetzlicher oder vertragli- 
 cher Grundlage in Abhängigkeit von den kor- 
 respondierenden Einnahmen 
Unecht deckungsfähig sind Ausgaben der Gruppe 53, so-
fern korrespondierende Einnahmen zur Verfügung stehen. 
 

§ 9 
Wertgrenze für die Einzelausweisung 

von Investitionsmaßnahmen 
Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investiti-
onsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemH-
VO wird zunächst nicht festgelegt. Es werden alle Investiti-
onsmaßnahmen in Produktsachkonten ausgewiesen. 

 
§ 10 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn 
sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr 
als 50 % des Ansatzes ausmachen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenom-
men sind die internen Leistungsverrechnungen und bilan-
ziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mit-
telumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, 
die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Be-
reich der Personalwirtschaft erforderlich werden. 
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatisti-
schen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sach-
konten erforderlich werden. 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedür-
fen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind 
die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie 
nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind 
Beträge bis zu 5.000 €. 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2013 und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sowie die Fort-
schreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind ge-
mäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Schreiben vom 12.06.2013 angezeigt worden. 
Der Haushaltsplan 2013/2014 mit Anlagen sowie die Fort-
schreibung des Haushaltssicherungskonzeptes liegen zur 
Einsichtnahme vom 11.07.2013 bis zum Ende der Ausle-
gung des Jahresabschlusses 2014 gemäß § 80 Abs. 6 
i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden im 
Rathaus III, 1. OG, Zimmer 12, öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be- 
    kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
be- 
    anstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge- 
    meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
    schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
    Mangel ergibt. 
 
32699 Extertal, den 01. Juli 2013  
 
 
(Hoppenberg) 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
296 Die Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über 

die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der Kindertageseinrichtungen in 
Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztags-
schule ( OGG ) und für Kinder in Tagespflege 
vom 19.06.2013 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeitig gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrecht-
lichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 19.06.2013 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
297 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der Kindertageseinrichtungen in 
Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztags-
grundschule ( OGG ) und für Kinder i Tages-
pflege vom 19.06.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
Seite 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz vom 
09.04.2013 (GV NRW S. 194), § 23 des Gesetzes zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern vom 30.10.2007 
(GV.NRW. S. 462) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.11.2012 (GV.NRW. S. 2016, § 9 Abs. 3 des Schulge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.02.2005 (GV.NRW. S. 102), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2012 (GV.NRW. 
S. 514) und § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) hat der Rat der Alten Hanse-
stadt Lemgo in seiner Sitzung am 17.06.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I. Abschnitt: 
Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen 

 
§ 1 Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als 
öffentlich rechtliche Beiträge für die Angebote der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Lemgo sowie der Kinderta-
geseinrichtungen der Freien Träger in der Stadt Lemgo. 
 

§ 2 Beitragspflicht 
 

(1) Die Eltern oder denen rechtlich gleichgestellte 
Personen haben entsprechend ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten 
zu entrichten. Die Höhe der Elternbeiträge be-
stimmt sich nach dem Alter des Kindes und der 
von den Eltern gebuchten Betreuungszeit. Lebt 
das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern. Wird bei Voll-
zeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein 
Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuerge-
setz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die 
Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stel-
le der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige sind Ge-
samtschuldner.  

(2) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr ( 01.08. 
bis 31.07.). Die Beitragspflicht wird durch Schlie-
ßungszeiten der Einrichtung nicht berührt. Der 
Träger kann von den Eltern ein Entgelt für das Mit-
tagessen verlangen.  
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§ 3 Beitragshöhe 

  
(1) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4) ist abhängig 

von der wöchentlichen Betreuungszeit und dem 
Alter des Kindes ein Prozentsatz als jährlicher El-
ternbeitrag in Monatsraten zu zahlen. Der monatli-
che Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle Eu-
ro gerundet. Beiträge, die monatlich 5,00 € nicht 
erreichen, werden nicht festgesetzt. 

 
Der Prozentsatz für die wöchentlichen Betreuungszeiten 
wird wie folgt festgelegt: 
 

Betreuungszeit 
je Woche 

Prozentsatz vom 
Jahreseinkommen 
ab 01.08.2013 

Prozentsatz vom Jahres-
einkommen 
ab 01.08.2014 

25 Stunden 4,04 4,10 
35 Stunden 4,61 4,68 
45 Stunden 7,43 7,54 
25 Stunden U3 6,10 6,19 
35 Stunden U3 6,95 7,05 
45 Stunden U3  10,65 10,81 

 
(2) Ab dem 01.08.2015 erfolgt eine jährliche Anhe-

bung aller Beitragssätze um 1,5 % in Anlehnung 
an § 19 Abs. 2 des Kinderbildungsgesetzes 
( KiBiz ).  

 
(3) Das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung 

des Kindes ist gemäß KiBiz beitragsfrei. Diese El-
ternbeitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr 
gilt höchstens 1 Jahr. Sollte ein Kind im Anschluss 
daran nicht eingeschult werden, entfällt die Ver-
günstigung für das anschließende Kindergarten-
jahr und es ist der Regelbeitrag zu zahlen.  
 

(4) Bei der Aufnahme des Kindes und danach auf 
Verlangen haben die Eltern dem Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welches Einkommen ihren Eltern-
beiträgen zu Grunde zu legen ist. Ohne Angaben 
zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten 
Einkommensnachweis ist der höchste Elternbei-
trag zu leisten.  

 
(5) Im Fall des § 2 Absatz 1 Satz 4 ist ein Elternbei-

trag zu zahlen, der sich nach einem Elternein-
kommen von 24.500,00 € ( vor Abzug des Grund-
freibetrages ) ergeben würde, es sei denn, nach 
Absatz 1 ergibt sich ein niedrigerer Beitrag. 

 
(6) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 

von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Sat-
zung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Ta-
geseinrichtung, Offene Ganztagsgrundschule oder 
Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das 
zweite und jedes weitere Betreuungsverhältnis. 
Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 
1 unterschiedlich hohe Beträge ist der höchste 
Beitrag in vollem Umfang zu zahlen.  

 
(7) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Belastung 
den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 
90 Abs. 3 SGB VIII). 

 
 
 

 
§ 4 Einkommensberechnung 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die 

Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuer-
gesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
menveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem 
Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuer-
freie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öf-
fentlichen Leistungen für die Eltern und die Kinder, 
für die ein Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzu-
rechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 
wird nicht hinzugerechnet. Das Elterngeld nach 
dem Bundeselterngeld – und Erziehungsgeldge-
setz ( BEEG ) ist bis zur in § 10 BEEG bestimmten 
Höhe nicht dem Einkommen hinzuzurechnen. 

 
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Be-

schäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung eines Mandats und steht ihm aufgrund 
dessen für den Fall des Ausscheidens eine le-
benslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung des Mandats hinzuzurechnen.  

 
(3) Sofern den Beitragspflichtigen und dem Kind in 

einem Kalenderjahr ausschließlich Leistungen zur 
Deckung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 
(Grundsicherung  für  Arbeitssuchende,  Arbeitslo-
sengeld  II), nach dem SGB XII  (Sozialhilfe) oder 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  gewährt  
werden, wird kein  Elternbeitrag festgesetzt. 

 
(4) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe 

ist das Jahreseinkommen im jeweiligen Kalender-
jahr der Beitragserhebung. Solange das Jahres-
einkommen nicht feststeht, ist von dem zu erwar-
tenden Jahreseinkommen auszugehen. In diesem 
Fall sind zu erwartende Sonder- und Einmalzah-
lungen, die im laufenden Jahr anfallen, hinzuzu-
rechnen. Sollte aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen die Ermittlung des Einkommens des lau-
fenden Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zu-
nächst auf das Einkommen eines Kalendervorjah-
res zurückzugreifen. 

 
Eine vorzeitige Anpassung des Elternbeitrages im 
laufenden Kalenderjahr gegenüber der vorange-
gangenen Festsetzung erfolgt bei Einkommenser-
höhung - oder verringerung um mehr als 10 %. 
Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach 
Eintritt der tatsächlichen Änderung neu festzuset-
zen. Beitragsänderungen, die monatlich 5,00 € 
nicht erreichen, werden nicht festgesetzt. 
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Bei der Überprüfung einer bereits erfolgten oder 
bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-
setzung ist das gesamte tatsächliche Einkommen 
im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde zu legen. 
Wird dabei festgestellt, dass sich Änderungen der 
Einkommensverhältnisse ergeben haben, die zu 
einem anderen Elternbeitrag führen, so ist der El-
ternbeitrag rückwirkend neu festzusetzen. Bei-
tragsänderungen für das beitragspflichtige Jahr, 
die 60,00 € nicht erreichen, werden nicht festge-
setzt. 
 

(5) Das maßgebliche Einkommen ist das nach den 
Absätzen 1 bis 4 errechnete Jahreseinkommen, 
höchstens jedoch 150.000,00 €. Ab einem Jah-
reseinkommen von 75.000,00 € bis zu einem Jah-
reseinkommen von 150.000,00 € wird das über 
75.000,00 € liegende Einkommen lediglich mit 
25 % angerechnet. 
 

(6) Das anzurechnende maßgebliche Jahreseinkom-
men wird um den Grundfreibetrag in Höhe von 
17.500,00 € vermindert. 
 

(7) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 
nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach den Ab-
sätzen 1 bis 6 ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 
§ 5 Gespeicherte Daten 

 
Die Elternbeiträge werden vom örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe erhoben. Zu diesem Zweck teilt der Trä-
ger dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 
Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die Aufnahme- 
und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden 
Angaben der Eltern unverzüglich mit. Die Löschung der 
Daten erfolgt nach Ausscheiden des Kindes aus der Kin-
dertageseinrichtung und der vollständigen Begleichung der 
Elternbeiträge. 
 

§ 6 Fälligkeit 
 

Über die Höhe und Fälligkeit der Elternbeiträge wird den 
Beitragspflichtigen ein schriftlicher Bescheid erteilt. Der 
Beitrag ist in 12 monatlichen Teilbeträgen, jeweils zum 15. 
eines jeden Monats, an die Stadt Lemgo zu entrichten. 
Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst nach einem 
der Fälligkeitstermine zu, so ist die Beitragsschuld für den 
oder die vorangegangenen Fälligkeitstermine innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides zu 
entrichten. 
 

II. Abschnitt 
Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztags-

grundschule ( OGG )  
 

§ 7 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als 
öffentlich rechtliche Beiträge für die Inanspruchnahme der 
Offenen Ganztagsgrundschule.  
 
 
 
 
 
 

 
§ 8 Beitragspflicht 

 
(1) Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge für die Teilnahme ihres Kin-
des/ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsgrund-
schule zu entrichten. Lebt das Kind nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB 
VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 
32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kinder-
geld gezahlt, treten die Personen, die diese Leis-
tung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere 
Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

(2) Beitragszeitraum ist das Schuljahr (01.08. bis 
31.07.). Die Beitragspflicht wird durch Schlie-
ßungszeiten der Offenen Ganztagsgrundschule 
nicht berührt. Die Beitragspflicht endet mit der Be-
endigung des vertraglichen Betreuungsverhältnis-
ses in der Offenen Ganztagsgrundschule oder mit 
der Entlassung des Kindes aus der Grundschule. 
Ein Kind kann von der Teilnahme an der Offenen 
Ganztagsgrundschule ausgeschlossen werden, 
wenn die Beitragspflichtigen ihrer Beitragspflicht 
nicht nachkommen. 

 
(3) Der Träger der Offenen Ganztagsgrundschule 

kann von den Eltern ein gesondertes Entgelt für 
die Bereitstellung des Mittagessens verlangen.  

 
§ 9 Beitragshöhe 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge für die 

Offene Ganztagsgrundschule ergibt sich aus der 
Anlage 1 zu dieser Satzung 

 
(2) Im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 3 ist ein Elternbeitrag 

zu zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel 
für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei 
denn, nach § 9 Abs. 1 ergibt sich ein niedrigerer 
Beitrag. Bei der Aufnahme des Kindes und da-
nach auf Verlangen haben die Eltern der Stadt 
Lemgo schriftlich anzugeben und nachzuweisen, 
welche Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen 
zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Ein-
kommenshöhe oder ohne den geforderten Nach-
weis ist der höchste Elternbeitrag  zu leisten. 

 
(3) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 

von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Sat-
zung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Ta-
geseinrichtung, Offene Ganztagsgrundschule oder 
Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das 
zweite und jedes weitere Betreuungsverhältnis. 
Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 
1 unterschiedlich hohe Beträge ist der höchste 
Beitrag in vollem Umfang zu zahlen. 

 
(4) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Belastung 
den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist ( § 
90 Abs. 3 SGB VIII ). 
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§ 10 Einkommensberechnung 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die 

Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuer-
gesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
menveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem 
Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuer-
freie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öf-
fentlichen Leistungen für die Eltern und die Kinder, 
für die ein Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzu-
rechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 
wird nicht hinzugerechnet. Das Elterngeld nach 
dem Bundeselterngeld- und Erziehungsgeldgesetz 
( BEEG ) ist bis zur in § 10 bestimmten Höhe nicht 
dem Einkommen hinzuzurechnen. 

 
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Be-

schäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung eines Mandats und steht ihm aufgrund 
dessen für den Fall des Ausscheidens eine le-
benslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung des Mandats hinzuzurechnen.  

 
(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 

nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach diesem 
Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.  

 
(4) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Anga-

be vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend 
von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens 
des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es 
voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist 
als das Einkommen des vorangegangenen Kalen-
derjahres; wird das Zwölffache des Einkommens 
des letzten Monats zugrunde gelegt, so sind auch 
Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im letz-
ten Monat bezogen wurden, aber im laufenden 
Jahr anfallen. Der Elternbeitrag ist ab dem Kalen-
dermonat nach Eintritt der Änderung neu festzu-
setzen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimm-
bar sind, ist abweichend von Satz 2 auf das zu 
erwartende Jahreseinkommen abzustellen. Ände-
rungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zu-
grundelegung einer höheren Einkommensgruppe 
führen können, sind unverzüglich anzugeben.  

 
§ 11 Gespeicherte Daten, Fälligkeiten 

 
Hinsichtlich der gespeicherten Daten und der Fälligkeiten 
der Elternbeiträge gelten die §§ 5 und 6 des I. Abschnitts 
entsprechend.  
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Abschnitt 

 
Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege 

 
§ 12 Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als 
öffentlich rechtliche Beiträge für die Angebote der Kinder-
tagespflege der Stadt Lemgo. 
 

 
§ 13 

Beitragspflicht 
 

Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu 
entrichten. Die Höhe der Elternbeiträge bestimmt sich nach 
der Betreuungszeit und dem Alter des Kindes. Lebt das 
Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an 
die Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB 
VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Ein-
kommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, tre-
ten die Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle 
der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuld-
ner.  
 

§ 14 Beitragshöhe 
 

(1) Vom maßgeblichen Einkommen (§4) ist abhängig 
von der wöchentlichen Betreuungszeit und dem 
Alter des Kindes ein Prozentsatz als jährlicher El-
ternbeitrag zu zahlen. Der monatliche Elternbei-
trag wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
Darüber hinaus ist bei der Betreuung von Kindern 
unter drei Jahren ein monatlicher Sockelbeitrag zu 
zahlen, sofern das Jahreseinkommen den Grund-
freibetrag nach § 4 Abs. 6 übersteigt. Beiträge, die 
monatlich 5,00 € nicht erreichen, werden nicht 
festgesetzt 

 
 Der Prozentsatz für die wöchentlichen Betreu-

ungszeiten wird wie folgt festgelegt: 

 
(2) Ab dem 01.08.2015 erfolgt eine jährliche Anhe-

bung aller Beitragssätze um 1,5 % in Anlehnung 
an § 19 Abs. 2 des Kinderbildungsgesetzes 
( KiBiz ). 

 
(3) Bei kombinierter Betreuung in einer Kindertages-

einrichtung und in Kindertagespflege eines Kindes 
ist je nach Alter des Kindes die Differenz zwischen 
dem Elternbeitrag der 25 Stunden Betreuung und 
der 35 Stunden Betreuung bzw. der 35 Stunden 
Betreuung und der 45 Stunden Betreuung zusätz-
lich zum Elternbeitrag gem. § 3 zu leisten. Diese 
Regelung ist analog für die Kinder U3 anzuwen-
den.  

 

Betreuungszeit 
je Woche 

Prozentsatz vom 
Jahreseinkom-
men 
ab 01.08.2013 

Prozentsatz vom Jahres-
einkommen 
ab 01.08.2014 

15 Stunden 2,42 2,46 
25 Stunden 4,04 4,10 
35 Stunden 4,61 4,68 
45 Stunden 7,43 7,54 
15 Stunden U3 3,66 3,71 
25 Stunden U3 6,10 6,19 
35 Stunden U3 6,95 7,05 
45 Stunden U3  10,65 10,81 
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(4) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 

von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Sat-
zung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Ta-
geseinrichtung, Offene Ganztagsgrundschule oder 
Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das 
zweite und jedes weitere Betreuungsverhältnis. 
Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 
1 unterschiedlich hohe Beträge ist der höchste 
Beitrag in vollem Umfang zu zahlen. 

 
(5) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Belastung 
den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist 
( § 90 Abs. 3 SGB VIII ). 

 
(6) Der Elternbeitrag ist maximal bis zur Höhe der 

Aufwendungen der Kindertagespflege zu zahlen. 
 

§ 15 Einkommensberechnung 
 

Hinsichtlich der Einkommensberechnung gilt § 4 des I. Ab-
schnitts entsprechend. 
 

§ 16 Gespeicherte Daten, Fälligkeiten  
 

Hinsichtlich der gespeicherten Daten und der Fälligkeiten 
der Elternbeiträge gelten die §§ 5 und 6 des I. Abschnitts 
entsprechend.  
 

IV. Abschnitt 
Abschließende Regelungen 

 
§ 17 Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 der Satzung der Alten Hanse-

stadt Lemgo über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in 
Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztagsgrund-

schule ( OGG ) und für Kinder in Tagespflege 
 

Elternbeitragstabelle für den Besuch der Offenen 
Ganztagsgrundschule 

 

Einkommensstufe OGGS 

bis 17.500  € 0,00 € 

17.501 € - 24.500 € 26,25 € 

24.501 € - 36.500 € 57,75 € 

36.501 € - 48.500 € 89,25 € 

48.501 € - 60.500 € 99,75 € 

60.501 € - 72.500 € 105,00 € 

72.501 € - 84.500 € 105,00 € 

84.501 € - 96.500 € 105,00 € 

über 96.500 € 105,00 € 

 
Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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298 2. Änderungssatzung vom 24.06.2013 zur Sat-

zung über die Erhebung von Abwassergebüh-
ren der Alten Hansestadt Lemgo in der Form 
der 1. Änderung vom 20.12.2011 

 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen sowie der §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen und des § 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen jeweils in der aktuellen Fassung in 
Verbindung mit der Entwässerungssatzung der Alten Han-
sestadt Lemgo ebenfalls in der aktuellen Fassung hat der 
Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
17.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
§ 4 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die 
auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Ge-
bührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungs-
gemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu 
führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 
i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion 
sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-
mengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden 
die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht an-
erkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachtens bezogen auf seine Wasserschwundmengen 
den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom 
zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. 
Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 31.03. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Da-
tums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 31.03. 
des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonn-
tag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 
 
Artikel 2 
 
§ 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Gebührenpflichtige sind: 
a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erb-
baurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist, 
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflä-
chenentwässerung, 
d) der Mieter oder Pächter, sofern dieser den Ver-
sorgungsvertrag über den Frischwasserbezug mit der 
 Stadtwerke Lemgo GmbH abgeschlossen hat. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
Artikel 3 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderungssatzung vom 24.06.2013 zur Satzung 
über die Erhebung von Abwassergebühren der Alten Han-
sestadt Lemgo in der Form der 1. Änderungssatzung vom 
20.12.2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



508 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW vom 
02.09.1994, S. 666) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung (orstrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
Lemgo, 24.06.2013 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
299 Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 

und Schöffen 
 
Die Vorschlagsliste der Alten Hansestadt Lemgo zur Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern des 
Landgerichts Detmold und für die gemeinsamen Schöffen-
gerichte im Landgerichtsbezirk Detmold für die Geschäfts-
jahre 2014 bis 2018 liegt gemäß § 36 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) 1 Woche lang im Rathaus, Zimmer 
331, in der Zeit vom 15.07.2013 bis 22.07.2013 während 
der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen 1 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Alten Hansestadt Lemgo 
Einspruch erhoben werden. 
 
Der Einspruch kann nur damit begründet werden, dass in 
der Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach 
§ 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach 
§§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Lemgo, 25.06.2013 
 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 Vorschlagsliste für die Wahl der Jugend-

schöffinnen und Jugendschöffen 
 
Die Vorschlagsliste der Alten Hansestadt Lemgo zur Wahl 
der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Ju-
gendkammern des Landgerichts Detmold und für die Ju-
gendgerichte im Landgerichtsbezirk Detmold für die Ge-
schäftsjahre 2014 bis 2018 liegt gemäß § 36 Gerichtsver-
fassungsgesetz (GVG) 1 Woche lang im Schmiedeamts-
haus, Zimmer 201, in der Zeit vom 15.07.2013 bis 
22.07.2013 während der Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsicht aus. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen 1 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Alten Hansestadt Lemgo 
Einspruch erhoben werden. 
 
Der Einspruch kann nur damit begründet werden, dass in 
der Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach 
§ 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach 
§§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Lemgo, 25.06.2013 
 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Stadt Lügde 
 
301 Satzung über die Anordnung einer Verände-

rungssperre für das Gebiet des Bebauungs-
planes Nr. 01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter 
Straße“ der Stadt Lügde vom 28.06.2013 

 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. S. 2414), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), jeweils in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Stadt Lügde in seiner Sit-
zung am 18.04.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich, zu sichernde Planung 

 
Der Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbegebiet 
Pyrmonter Straße“ der Stadt Lügde, dessen Änderung 
(3. Änderung) der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen 
und Bauen in seiner Sitzung am 06. Februar 2012 be-
schlossen hat.  
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01/06 
„Gewerbegebiet Pyrmonter Straße“ der Stadt Lügde wird 
hiermit eine Veränderungssperre gem. §§ 14 und 16 
BauGB angeordnet.  
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches dieser Satzung ist 
aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung.  
 

§ 2 
Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 
1. Im räumlichen Geltungsbereich (§ 1) der Verände-

rungssperre dürfen  
 

a. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden; 

b. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

  
2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-

genstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Stadt Lügde.  

 
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-

rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vor-
haben, von denen die Stadt Lügde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem In-Kraft-Treten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt.  

 
 

 
§ 3 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag der Bekanntma-
chung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit die 
Änderung (3. Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 01/06 
„Gewerbegebiet Pyrmonter Straße“ Rechtskraft erlangt hat, 
spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren nach ihrem 
Inkrafttreten. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre 
für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbe-
gebiet Pyrmonter Str.“ der Stadt Lügde wird hiermit gemäß 
§ 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich.  
 
Der Geltungsbereich der Satzung über die Anordnung ei-
ner Veränderungssperre ist aus dem dieser Bekanntma-
chung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Für die ge-
naue Abgrenzung ist die Grenzeinzeichnung im Lageplan 
verbindlich.  
 
Die Satzung mit dem beigefügten Lageplan wird vom Tage 
dieser Bekanntmachung an bei der Stadt Lügde, Fachbe-
reich Planen und Bauen, Am Markt 1, 32676 Lügde wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten.  
 
Hinweise: 
 
1. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und  

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
 

2. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die form- und fristgerechte Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für ent-
standene Vermögensnachteile durch die Verände-
rungssperre  nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
bei nicht  fristgemäßer Geltendmachung wird hinge-
wiesen.  
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3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.   

 
Lügde, den 28.06.2013 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
302 Auflegung der Vorschlagsliste der Stadt 

Schieder-Schwalenberg zur Wahl der Schöffen 
für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 

 
Die vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg in seiner 
Sitzung am 27.06.2013 beschlossene Vorschlagsliste zur 
Wahl der Schöffen für die Strafkammern des Landgerichts 
Detmold für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 liegt in der 
Zeit vom 10.07.2013 bis zum 17.07.2013 bei der Stadtver-
waltung Schieder-Schwalenberg im Rat- und Bürgerhaus 
Schieder, Domäne 3, Obergeschoss, Zimmer 22 öffentlich 
auf. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, ge-
rechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu 
Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, 
die nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 
34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 28. Juni 2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
303 Bekanntmachung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2011 
 
I. Gesamtabschluss 2011 der Stadt Schieder-Schwa-
lenberg und die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sit-
zung am 27.06.2013 gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 i.V.m. 
§ 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW S.666) in 
der zurzeit geltenden Fassung den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss geprüften Gesamtabschluss sowie den 
Gesamtlagebericht zum 31.12.2011 festgestellt und dem 
Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Gesamtbilanz zum 
31.12.2011 sowie die Gesamtergebnisrechnung 2011 sind 
nachstehend abgedruckt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamtbilanz zum 31.12.2011  
AKTIVA  
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.241,00 € 
II. Sachanlagen  
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
a) Grünflächen 7.955.421,00 € 
b) Ackerland 261.911,00 € 
c) Wald, Forsten 286.924,00 € 
d) sonstige unbebaute Grundstücke 103.468,00 € 
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.390.376,00 € 
b) Schulen 6.879.349,00 € 
c) Wohnbauten 923.607,00 € 
d) sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Be-
triebsgebäuden 

 
8.378.172,00 € 

3. Infrastrukturvermögen  
a) Grund und Boden Infrastrukturvermögen 2.545.137,00 € 
b) Brücken und Tunnel 780.096,00 € 
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 

 
0,00 € 

d) Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen 

 
12.893.796,30 € 

e) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen 

 
19.615.187,77 € 

f) sonstige Bauten Infrastrukturvermögen 2.336.594,00 € 
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 10.084,00 € 
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 90,00 € 
6. Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 

 
1.773.310,00 € 

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 273.667,00 € 
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 74.467,00 € 
III. Finanzanlagen  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 16.415,00 € 
2. Beteiligungen 79.086,21 € 
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 22.901,81 € 
4. Ausleihungen 75.926,73 € 
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 471.248,00 € 
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
1. Forderungen 1.243.250,59 € 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 110.581,02 € 
III. Liquide Mittel 936.534,89 € 
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 659.477,22 € 
Summe AKTIVA 70.127.283,54 € 
  
PASSIVA  
A. Eigenkapital  
I. Allgemeine Rücklage 18.160.400,92 € 
II. Ausgleichsrücklage 0,00 € 
III. Ergebnisvorträge 122.789,31 € 
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 1.525.439,09 € 
B. Sonderposten  
I. für Zuwendungen 13.172.738,61 € 
II. für Beiträge 8.595.824,46 € 
III. für den Gebührenausgleich 0,00 € 
IV. sonstige Sonderposten 3.667.956,45 € 
C. Rückstellungen  
I. Pensionsrückstellungen 3.523.277,00 € 
II. Instandhaltungsrückstellungen 145.489,19 € 
III. Steuerrückstellungen 12.068,61 € 
IV. Sonstige Rückstellungen 1.045.026,90 € 
D. Verbindlichkeiten  
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen 

 
9.360.313,93 € 

II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui-
ditätssicherung 

 
11.000.003,79 € 

III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

 
299.016,52 € 

IV. Sonstige Verbindlichkeiten 1.449.150,25 € 
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.098.666,70 € 
Summe PASSIVA 70.127.283,54 € 
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Gesamtergebnisrechnung 2011 

Ertrags- / Aufwandsarten in € 
+ Steuern und ähnliche Abgaben 7.127.071,34 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.420.649,11 
+ Sonstige Transfererträge 30.487,16 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.568.145,40 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 266.689,67 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.978,68 
+ Sonstige ordentliche Erträge 636.491,33 
+ Aktivierte Eigenleistungen 3.000,00 
+/- Bestandsveränderungen 0,00 
= Ordentliche Gesamterträge 16.306.512,69 
- Personalaufwendungen 3.638.930,46 
- Versorgungsaufwendungen 182.036,85 
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.511.207,45 
- Bilanzielle Abschreibungen 2.268.593,36 
- Transferaufwendungen 7.210.202,47 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.216.244,36 
= Ordentliche Gesamtaufwendungen 17.027.214,95 
= Ordentliches Gesamtergebnis - 720.702,26 
+ Finanzerträge 5.167,59 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 809.904,42 
= Gesamtfinanzergebnis - 804.736,83 
+ Außerordentliche Erträge 0,00 
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
= Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 
= Gesamtjahresergebnis - 1.525.439,09 
  
 
II. Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2011 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2011 der Stadt Schieder-
Schwalenberg wird hiermit gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 
i.V.m. § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
III. Erfüllung der Anzeigepflicht 
Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Schieder-Schwa-
lenberg ist gem. § 116 Abs. 1 Satz 4 i.v.m. § 96 
Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
28.06.2013 angezeigt worden. 
 
IV. Möglichkeit der Einsichtnahme 
Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Schieder-
Schwalenberg liegt gem. § 116 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 96 
Abs. 2 Satz 2 GO NRW ab sofort bis zur Feststellung des 
folgenden Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme im Bür-
ger- und Rathaus Schieder, Domäne 3, 32816 Schieder-
Schwalenberg, Obergeschoss, Zimmer 22 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8 bis 
12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr) öffentlich aus. 
Dem Gesamtabschluss beigefügt ist der Beteiligungsbe-
richt der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2011. 
Der Beteiligungsbericht liegt ebenfalls zu den vorgenann-
ten Zeiten im Bürger- und Rathaus Schieder, Oberge-
schoss, Zimmer 22 zur Einsichtnahme gem. § 117 
Abs. 2 GO NRW aus. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 2. Juli 2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
304 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 der 

Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen Fich-
tenweg, bei beidseitigerBebauung des Fich-
tenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Bir-
kenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der 
Schützenstraße – im Ortsteil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
27. Juni 2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 8. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen – Ge-
biet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Bebauung des 
Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Birkenweg, 
der Straße „Am Stellberge“ und der Schützenstraße – im 
Ortsteil Schlangen  mit Begründung als Entwurf beschlos-
sen und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
auf der Grundlage dieses Entwurfs an.  
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf der 8. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlan-
gen – Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Be-
bauung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, 
Birkenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schützen-
straße – im Ortsteil Schlangen  in der Zeit vom 
 
22. Juli 2013 bis einschließlich 22. August 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offenliegenden Begrün-
dung können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 01. Juli 2013 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 1 der Ge-
meinde Schlangen 

 
   Änderungsbereich 
 
 
 
305 Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. S 3.1 

der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen 
Kohlstädter Straße und Detmolder Straße im 
OT Schlangen (Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. S 3) 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
29. März 2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat, gemäß §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. 
S 271) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 des Baugesetz-
buches in der Neufassung vom 23. September 2004 
(BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) den Bebauungs-
plan Nr. S 3.1 der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen 
Kohlstädter Straße und Detmolder Straße im OT Schlan-
gen (Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 3) mit Text und 
Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Das Schriftwerk zum Bebauungsplan wird zur Einsicht im 
Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 33189 
Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehalten. Der 
vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffentlich 
bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 10 
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) der Bebauungsplan 
Nr. S 3.1 der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen Kohl-
städter Straße und Detmolder Straße im OT Schlangen 
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 3) in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 10 Abs 3 des Baugesetzbuches tritt mit Vollzug 
dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan Nr. S 3.1 der 
Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen Kohlstädter Straße 
und Detmolder Straße im OT Schlangen (Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. S 3) in Kraft. 
 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 21. Mai 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersichtsplan des Bebauungsplanes Nr. S 3.1  

"Zwischen Kohlstädter Straße und Detmolder Straße" 
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 3) 
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306 Auslegung der Vorschlagsliste der Gemeinde 

Schlangen für die Wahl der Schöffinnen und 
Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 

 
Die vom Rat der Gemeinde Schlangen in seiner Sitzung 
am 27.06.2013 beschlossene Vorschlagsliste für die Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern des 
Landgerichts Detmold für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 
liegt in der Zeit vom 15.07.2013 bis zum 22.07.2013 bei der 
Gemeindeverwaltung Schlangen, Kirchplatz 6, Fachbereich 
Ordnung und Soziales, während der Dienststunden öffent-
lich aus. Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schrift-
lich oder zur Niederschrift mit der Begründung Einspruch 
erhoben werden, dass in der Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (GVG) nicht aufgenommen werden durften 
oder nach §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden soll-
ten. 
 
Schlangen, den 02.07.2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Bezirksregierung Detmold 
 
307 Beschluss: Vereinfachte Flurbereinigung Rott 
 

B e s c h l u s s 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat als Flurbereini-
gungsbehörde beschlossen: 
 

1. Für Teile der Gemeinde Extertal (Kreis Lip-
pe), wird gemäß § 86 Abs. 1 Flurbereini-
gungsgesetz -FlurbG- in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S.546), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2008 
(BGBl. I  S.2794) die 

 
Vereinfachte Flurbereinigung Rott 

 
angeordnet. Das Flurbereinigungsgebiet wird für 
die nachstehend aufgeführten Grundstücke fest-
gestellt: 
 
Kreis Lippe 
 
Gemeinde Extertal 
 
Gemarkung Rott 
 
Flur 3 Flurstücke 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 68, 122, 126, 141, 142 
 

2. Das Flurbereinigungsgebiet ist auf der als 
Anlage beigefügten Gebietskarte darge-
stellt und hat eine Größe von rund 

 
19 ha. 

 
3. Der Flurbereinigungsbeschluss wird öf-

fentlich  im Kreisblatt des Kreises Lippe 
bekannt gemacht (§ 86 Abs. 2 Nr. 1 
FlurbG). 

 
4. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten, 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücke bilden die 

 
Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten 

Flurbereinigung Rott 
 

mit dem Sitz in Extertal (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Sie ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(§ 16 FlurbG). 
 

5. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht er-
sichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb 
einer Frist von 3 Monaten nach erfolgter 
öffentlicher Bekanntmachung dieses Be-
schlusses bei der 

 
Bezirksregierung Detmold 

Dezernat 33- 
Leopoldstraße 15 

32756 Detmold 
 
anzumelden. 

 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetra-
gene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche 
Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen. Auf Verlangen der 
Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende 
sein Recht innerhalb einer von der Flurbereini-
gungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein 
Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst 
nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gem. § 12 Abs. 2 FlurbG gelten 
lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss 
nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes eben-
so gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.  
 

6. Von der Bekanntgabe dieses Beschlus-
ses an gelten die zeitweiligen Einschrän-
kungen nach § 34 FlurbG, die bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungs-
planes wirksam sind. Dazu zählen alle 
Maßnahmen, die den Wert oder Nutzen 
der Grundstücke nachhaltig verändern. 
Diese Maßnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde. 
Zuwiderhandlungen gegen die Anord-
nungen des § 34 FlurbG sind Ordnungs-
widrigkeiten, die mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden können. 

 
G r ü n d e 

 
Die Voraussetzungen für die Anordnung des ver-
einfachten Flurbereinigungsverfahrens Rott nach 
§ 86 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 FlurbG liegen vor. Die 
Begrenzung des Verfahrensgebietes entspricht 
dem Zweck der Flurbereinigung. 
 
Durch das Flurbereinigungsverfahren soll ländli-
cher Grundbesitz unter Mitwirkung der Gesamtheit 
der beteiligten Grundstückseigentümer zweckmä-
ßig gestaltet und neu geordnet werden. 
 
Im Rahmen dieser Zielsetzung sind vor allem fol-
gende Maßnahmen der Landentwicklung geplant: 
 

- die Herstellung gesicherter Grund-
stückserschließungen 

 
- die Überführung der Trasse der Ober-

dorfstraße (Ortschaft Friedrichswald) in 
das Eigentum der Stadt Rinteln als 
künftige Trägerin der Straßenunterhal-
tungslast und damit einhergehend 

 
- die dementsprechende länderübergrei-

fende Änderung der Gemeindegrenze 
zwischen Extertal und Rinteln 
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Das Flurbereinigungsgebiet liegt in der LEADER-
Region Nordlippe. Diese wird nach den Landes-
richtlinien zur Förderung der integrierten ländli-
chen Entwicklung mit Mitteln der Europäischen 
Union bevorzugt gefördert.  
 
Die Gemeinde Extertal und die Stadt Rinteln ha-
ben die Einleitung des Verfahrens beantragt. 
 
Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden in 
geeigneter Form über den Ablauf des Verfahrens 
und dessen Finanzierung nach § 5 Abs. 1 FlurbG 
aufgeklärt. 
 
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung sowie die 
übrigen zu beteiligenden Stellen sind gemäß 
§ 5 Abs. 2 FlurbG gehört worden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Beschluss ist die Klage bei dem 
 
Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein Westfalen 
9a. Senat – (Flurbereinigungsgericht) 

Aegidiikirchplatz 5, 
48143 Münster 

 
statthaft. 
 
Sie ist gegen das Land Nordrhein-Westfalen zu 
richten und muss innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Beschlusses bei dem Gericht 
eingegangen sein. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 
ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW. 
S. 548) eingereicht werden. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Boeck 
Leitender Regierungsdirektor 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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308 Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 

Wörmkebachtal 
 
I. In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 

Wörmkebachtal - Az.: 33 – 22 92 4 -, Kreis Lippe, 
wird hiermit nach § 149 des Flurbereinigungsgeset-
zes - FlurbG - in der Fassung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Schlussfeststel-
lung erlassen und folgendes festgestellt: 

 
1.               Die Ausführung des vereinfachten Flurbe-

reinigungsverfahrens nach dem Flurbe-
reinigungsplan ist bewirkt. 

 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche 

mehr zu, die im vereinfachten Flurberei-
nigungsverfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen. 

 
3. Die Teilnehmergemeinschaft der verein-

fachten Flurbereinigung Wörmkebachtal 
wird als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts aufgelöst, da ihre Aufgaben erfüllt 
sind. 

 
II. Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Wörm-

kebachtal wird mit der Zustellung der bestandskräf-
tigen Schlussfeststellung an den Vorsitzenden des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft beendet. 

 
III. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind ab-

geschlossen. 
Die Teilnehmergemeinschaft erlischt gemäß § 149 
Abs. 4 FlurbG. Damit erlöschen auch die Rechte 
und Pflichten des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft. 

 
Gründe 

 
Der Abschluss des vereinfachten Flurbereinigungsverfah-
rens durch die Schlussfeststellung ist zulässig und begrün-
det. Der Flurbereinigungsplan ist in allen Teilen ausgeführt. 
 
Das Eigentum an den neuen Grundstücken ist auf die im 
Flurbereinigungsplan genannten Beteiligten übergegangen. 
Der Antrag auf Berichtigung des Liegenschaftskatasters 
wurde beim Kreis Lippe gestellt. Die Berichtigung der 
Grund-bücher ist abgeschlossen. 
 
Da somit weder Ansprüche von Beteiligten noch sonstige 
Angelegenheiten zu regeln sind, die im Flurbereinigungs-
verfahren hätten berücksichtigt werden müssen, war das 
Verfahren durch Schlussfeststellung abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Beschluss kann Klage beim dem 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen (OVG NRW) 

9 a Senat – Flurbereinigungsgericht – 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 

 
erhoben werden. 
 
Sie ist gegen das Land Nordrhein-Westfalen zu richten und 
muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
schlusses bei dem Gericht eingegangen sein. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen- ERVVO VG/FG vom 07. 11. 2012 
(GV.NRW. S. 548) eingereicht werden. 
 
Gegen diese Schlussfeststellung kann auch der Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft Klage erheben (§ 149 Abs. 1 
Satz 3 FlurbG). 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Wolfgang Boeck 
(Leitender Regierungsdirektor) 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Jobcenter Lippe 
 
309 Öffentliche Zustellung eines Aufhebungsbe-

scheides mit Datum vom 26.06.2013 
 
An Herrn Salih Dalkilic ist am 26.06.2013 unter dem Akten-
zeichen 6.240.2.20.02.0083.4 
ein Aufhebungsbescheid erlassen worden. 
 
Der Aufhebungsbescheid kann nicht zugestellt werden, da 
Herr Dalkilic seit dem 01.02.2013 unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07.März 2006 wird daher die Verfügung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Klage-
frist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich nicht 
möglich sind. 
 
Der Betroffene kann den Aufhebungsbescheid beim Job-
center Lippe, Standort Blomberg, 
Wirtschaftliche Hilfen, Lehmbrink 13 in 32825 Blomberg, 
Zimmer 41 während der üblichen Dienstzeiten in Empfang 
nehmen. 
 
Blomberg, den 26.06.2013 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Düsterwald 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
310 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 3516026451, ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Paderborn, aufgrund unseres Auf-
gebots vom 09.04.2013 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 27.06.2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
 
 
 
311 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 28. Februar 2013 
bis zum Aufgebotstermin niemand gemeldet hat, werden 
die in Verlust geratenen Sparkassenbücher Nr.  
 

300.530.821 340.049.501 342.192.713 
342.279.528   

 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 28. Juni 2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.07.2013 
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Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


